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Die ßhagavadgitä.
Von Hermann  Jacob i ,  Bonn a/Rh.

Es ist sehr erfreulich, daß Garbe’s Über-
setzung der ßhagavadgitä*) neben denen,
durch andere Vorzüge ausgezeichneten, von
Deußen und L. v. Schroeder sich nicht nur
gehalten, sondern es auch zu einer 2. Aufl.
gebracht hat; denn sie verdient es wegen
der philologischen Sorgfalt, der nüchterne
Kritik höher als poetischer Schwung und
begeisterte Wärme steht, und wegen der
inhaltsreichen Einleitung. G. allerdings
glaubt, daß seine „Auffassung der Bh.g.
als eines ursprünglich rein theistischen und
später in pantheistischem Sinne überarbei-
teten Gedichtes Anklang gefunden und
sich Bahn gebrochen“ habe. Ob dem so
sei, weiß ich nicht. Jedenfalls hat er da-
mit den für ihn wichtigsten Punkt be-
zeichnet und gewissermaßen zur Prüfung
desselben herausgefordert.

Keiner bezweifelt, daß die Bh.g. nicht
dem ursprünglichen Mahäbhärata angehört
habe. Denn dieses über 600 Strophen um-
fassende Lehrgedicht hat seine Stelle im
Epos da, wo die Heere der Kuruinge und
Pänduinge schon in Schlachtordnung ein-
ander gegenüberstehen ; kein wirklicher
Dichter würde die durch die Schilderung
dieser Situation gespannte Stimmung durch
den langen Vortrag philosophisch religiöser
Lehren geradezu zunichte machen. Vor
den Reihen der Pänduinge befindet sich
unter Krsna’s Leitung der Kampfwagen
Arjuna’s. Dieser erblickt unter den Feinden
seine Verwandte und verzweifelt in dem
Gedanken, sie töten zu sollen. Krsna trös-
tet ihn und ermahnt ihn, seine Pflicht als
Krieger zu tun ; er töte ja nur die Leiber,
die Seelen seien unsterblich (eine Lehre,
die damals erst zu allgemeiner Anerkenn-
nung gelangte). Nach dieser ursprünglich
etwa 20 Strophen umfassenden Rede Krsna’s
ist dann das jüngere Lehrgedicht einge-
fügt, in dessen Verlauf mehrfach auf die
geschilderte Situation Bezuggenommen wird.
Es ist also für die Stelle, wo es einge-
schoben ist, abgefaßt worden, und daraus

erkennt man, daß damals das Mahäbhärata
nicht mehr rein epischen, sondern schon
einen stark didaktischen Charakter hatte.

Nach Garbe (S. 14 f.) soll in der Bh.g.
Krsna zunächst als ein persönlicher Gott
in der Gestalt eines menschlichen Helden
vorgestellt sein, daneben gelange aber auch
die vedäntistische Lehre von dem brahma
(der unpersönlichen pantheistischen Gott-
heit) und der Mäyä, der kosmischen Illusion,
zur Darstellung. Dieser durch die Gltä
gehende Widerspruch lasse sich „nur durch
die Annahme aufheben, daß eine der beiden
sich widersprechenden Lehren, die dem
persönlichen Gotte Krsna in den Mund
gelegt sind, eine spätere Zutat sein muß“
(S. 16). G. gelangte zu der Überzeugung,
daß die pantheistischen Bestandteile durch
Überarbeitung eines ursprünglich rein thei-
stischen Gedichtes in dasselbe hineinge-
kommen seien und sich noch mit ziem-
licher Sicherheit aussondern ließen, wie er
es durch kleineren Druck der betr. Verse
angedeutet habe. — Es ist allerdings eine
bekannte Tatsache, daß nicht nur in der
Bh.g. sondern auch in manchen Teilen des
Mahäbhärata und der Puränen Krsna als
menschlicher, oft allzumenschlicher Held
auftritt, ohne darum weniger als ein Gott,
als der höchste Gott zu gelten. Aber er ist
doch nur ein Mensch gewordene r  Gott,
und sein Auftreten als solcher sagt noch
gar nichts darüber aus, wie man sich die
Gottheit jenseits ihrer Menschwerdung ge-
dacht habe. Die Vorstellung derselben
kann ebensowohl theistisch wie pantheistisch
gewesen sein. Doch diese beiden Ausdrücke
auf indische Verhältnisse angewendet be-
dürfen einer näheren Bestimmung. Der
entscheidende Punkt für die indische Auf-
fassung der Gottheit besteht darin, ob Gott
die materielle Ursache der Welt oder nur
die wirkende (causa efficiens) derselben
sei. Ersteres deckt sich mit unserm Be-
griffe Pantheismus, letzteres entspricht nicht
durchaus unserem Theismus. Gott als
wirkende Ursache hat die Materie und die
Seelen nicht  geschaffen, diese sind vielmehr
gleich ewig wie er, er aber ist nur der
Lenker der Welt und des Schicksals.
Theisten in diesem Sinne sind die An-
hänger des Yoga und verschiedener, nament-
lich sivaitischer Sekten, die teils von der
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Sänkhya-, teils von der Vaisesika-Philo-
sophie ausgehen; Pantheisten dagegen
sind die Anhänger der Upanisaden (Au-
panisada), der Vedanta - Philosophie und
verschiedener religiöser Systeme, unter an-
dern die Bhägavatas (’Sankara zu B. S.
II 2,42) oder Päncarätras, von denen man
annimmt, daß sie in letzter Linie auf eine
von Krsna gegründete religiöse Gemeinde
zurückgehen. Beide Auffassungen von der
Gottheit vertragen sich mit dem Mono-
theismus als der Lehre von einer höchsten,
absoluten Gottheit und schließen Mensch-
werdung (Avatära) derselben nicht aus.
Wenn nun der kriegerische Held, wie an-
genommen wird, eine volkstümliche Reli-
gion gestiftet hat, so fragt es sich, ob ihr
Pantheismus oder Theismus (im indischen
Sinne) zugrunde lag. Ersteres ist a priori
anzunehmen, weil Krsna, der Sohn der
Devakl, der älteren Üpanisadzeit ange-
hörte (Chändogya Upanisad 3, 17, 6) und
darum wahrscheinlich auch in der Ideen-
welt der Upanisaden lebte, da ja die Krieger-
kaste oder die Ksatriyas an der „Brahma-
forschung“ lebhaftes Interesse und selbsttä-
tigen Anteil nahmen. Die upanisadistischen
Elemente in Krsna’s Religion müßten, da-
mit der von G. geforderte reine Theismus
herauskomme, nachträglich eliminiert und
noch später wieder in die Bh.g. durch die
von G. angenommenen vedäntistischen Über-
arbeiter des Gedichtes hineingetragen wor-
den sein. Ich spreche ausdrücklich von
Upanisad-Lehren, nicht von solchen dci
Vedänta-Philosophie. Diese hebt erst mit
dem Vedänta-Sütra Bädaräyana’s an
ist m. E. jünger als die Bh.g. Das V. S.
gründet seine Lehren auf die Offen-
barung (sruti). zieht aber zur Bekräfti-
gung auch die Überlieferung (smrti), die
eine bedingte Autorität besitzt, heran. An
drei Stellen (I 3,23. II 3,45. IV 2,21), wo
sich die Sütren auf die smrti berufen, be-
ziehen die Kommentatoren den Hinweis
allein auf die Bh.g. (nämlich XV 6. 12. bez.
XIV 2; XV 7; VIII 23 ff). In IV 2, 21
(yoginah prati ca smaryate smarte caite)
weisen die beiden ersten Wörter unver-
kennbar auf die betreffende Stelle der Bh.g.,
so daß an deren Priorität vor dem V. S.
kaum gezweifelt werden kann. Macht
man dagegen geltend, daß doch in XIII 4
das V. S. (brahmasütra-padais) erwähnt ist,
so erwidere ich, daß dieser Vers eine hand-
greifliche Interpolation ist. Denn am Ende

der

und

von v. 3 steht „höre“ (srnu), und das, was
gehört werden soll, steht in v. 5; beides
gehört natürlich unmittelbar zusammen
und wird jetzt durch den eingeschobenen
Vers 4 widernatürlich auseinandergerissen.
Ist mein Schluß richtig, so galt schon zur
Abfassungszeit des V. S. die Bh.g. als eine
smrti, ein halbheiliges Buch, und zwar das
nach G. übe ra rbe i t e t e  Werk ; weil er
nämlich VIII 23 ff, worauf V. S. IV 2, 21
Bezug nimmt, als Interpolationen
zeichnet.

Der Beweis für die Richtigkeit
G.s Theorie von der Überarbeitung
Bh.g. in vedäntistischem Sinne würde
liefert sein, wenn der von ihm gereinigt«
Text ein durchaus theistisches Gedicht er-
gäbe. Der Gegenbeweis hat also zu zeigen,
daß auch in diesem Teile Lehren der
Upanisaden anerkannt sind. Das ist m. E.
tatsächlich der Fall. G. sagt (S. 59): »Die
Einzelseele hat nach der Gltä . . . nicht von
jeher eine Sonderexistenz geführt, sondern
sie hat sich als ein Teil von der göttlichen
Seele losgelöst.“ Das ist nicht richtig;
denn XV 7, worauf sich G. beruft, sagt:
„ein ewiger Teil (amsa) von mir ist in der
Welt der Lebenden die Einzelseele.“ G.
übersetzt „ist zur Einzelseele geworden“,
als wenn jlvibhütah statt jivabhütah im Text
stände. Die hier in der Gltä vorgetragene
Lehre stimmt mit der des Vedanta über-
ein V. S. II 3. 43 ff (amso nänävyapa-
desät usw.): die Einzelseele (jlva) ist ein
Teil (amsa) des brahma oder Paramätman.
Wenn auch die Kommentatoren in ihren
Erklärungen, wie „Teil“ zu verstehen sei,
weit auseinandergehen — denn es handelt
sich hierum ein Grunddogma des Vedanta,
bei dem Jeder seinen besondern Stand-
punkt zu wahren hat —, so stimmen sie
doch alle darin überein, daß unsere Stelle
der Bh.g. in sütra 45 gemeint; sie daher
ebenso zu verstehen sei — Wie die Seelen
ewige „Teile“ des Paramätman, der in der
Bh.g. mit dem Väsudeva itentifiziert wird,
und von ihm nieht verschieden sind, so
müssen es auch das „Vergängliche“ (ksara =
mahän seil, ätmä) und das „Unvergängliche“
(prakrti = brahma) sein. Zwar hat G. die
Stellen, wo dies direkt ausgesprochen ist,
gestrichen, hat aber Väsudeva’s Bezeich-
nung als jaganniväsa „Behälter der Welt“
(so richtig P. W. vgl. Mallinätha zu Mägha
I I), die auf derselben Vorstellung beruht,
stehen gelassen (XI 25. 45.). Deutlicher
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aber sprechen andere Stellen. Die Bh.g.
vergeistigt nämlich die Materie des Sänkhya
und bezeichnet sowohl das Vergängliche“
als auch das „Unvergängliche“ als zwei
Geister oder Seelen (purusa), über denen
als dritter die höchste Gottheit Väsudeva,
daher „höchster Geist“ purusottama ge-
nannt, steht XV 16 ff. Nun ist die Grund-
idee der Bh.g., daß man zur Gemeinschaft
mit der höchsten Gottheit durch Konzen-
trierung aller seiner Gedanken auf ihn ge-
lange, was die höchste Form der Gottes-
liebe (bhakti) ist XII 2 ff. Zu demselben
Ziele gelange man auch, wenn man über
das „Unvergängliche“ meditiere (XII 3. 4,).
Aber uns beschränkten Sterblichen sei es
kaum möglich, das Transzendente in Ge-
danken zu realisieren (XII 5). Statt dessen
also ist die Meditation über die konkrete
Gottheit oder auch eine andere Art der
Gottesliebe je nach der höheren oder nied-
rigeren Beanlagung des Verehrers das ge-
eignetste Mittel zum höchsten Ziele; dieser
Gedanke liegt ganz in dem Charakter einer
volkstümlichen Religion, die sich nicht bloß
an den Asketen und Denker, sondern eben-
sowohl an den im tätigen Leben stehenden
Mann richtet. Was aber den Kernpunkt
der aufgeworfenen Frage betrifft, so geht
aus den obigen Anführungen hervor, daß
auch im „ echten“ Teile der Bh.g. das „Un-
vergängliche“ und das „Vergängliche“, d. h.
die Urmaterie und alle aus ihr hervor-
gegangenen Dinge des Sankhya nicht wie
im Yoga als selbständige, von der höchsten
Gottheit (isvara) verschiedene Dinge gel-
ten, sondern wie im Vedanta als Bestand-
teile des Paramätman angesehen werden.
Hiermit glaube ich die Theorie G.s von
der Überarbeitung der Bh.g. widerlegt zu
haben.

G. führt noch einige Einzelheiten an,
die zugunsten seiner Theorie sprechen
sollen. Daran wollen wir nicht vorüber-
gehen. Er macht (S. 23) darauf aufmerk-
sam, daß das Wortmäyä, „das für die reli-
gionsphilosophische Entwicklung Indiens
von so hoher Bedeutung ist“, nur sechsmal
in der Bh.g. vorkomme, und zwar zwei-
mal „in der alten Bedeutung: Wunder-
kraft, sonst in der technischen Bedeutung
des Vedänta: Weltenschein, kosmische Il-
lusion“. Diese Bedeutung ist aber dem
echten Vedänta noch fremd (cf. V. S. III
2, 3) und gilt erst im Mäyäväda, der Lehre
’Sankara’s. Die betr. Stellen der Bh.g.

gehen vielmehr auf eine Yogavorstellung
zurück, über die ein Vers Värsaganya’s
sich erhalten hat (Garbe, Sänkhya 2, S. 76),
wie das Wort gunamayl in VII 14 zeigt.
— Nach G. (S. 18)’ „spricht der Bearbeiter
in VII 19 mit klaren Worten aus, daß die
Gleichsetzung Krsna’s mit dem brahma zu
seiner Zeit erst im Werden war.“ Dem ver-
mag ich nicht beizustimmen. Denn wenn
es dort heißt, daß ein Wissender erst nach
vielen Existenzen ihn erkenne als den Vä-
sudeva, der eins ist mit Allem, und ein
solcher selten zu finden sei, so ist es das-
selbe, was der Dichter kurz vorher in v. 3
Krsna sagen läßt, daß „unter Tausenden
nur Einzelne nach Vollendung streben und
unter denen, die sie erreicht haben, nur
Einzelne ihn der Wahrheit gemäß erkennen“.
Derselbe Grundgedanke, entsprechend ab-
geändert, findet sich bei den Jainas unge-
mein häufig.

Ein subsidiäres Kriterium G.s für die
Erkennung von Interpolationen ist seine
Annahme, daß die ursprüngliche Bh.g. den
vedischen Werkdienst ohne Einschränkung
verwerfe (S. 61, vgl. 21). Hinsichtlich des
Werkdienstes steht die Bh.g. aber auf dem-
selben Standpunkte wie alle klassischen
Philosophien mit Ausnahme der Pürva-Mi-
mämsä, die jedoch keine Erlösungslehre
ist : Opfern bringt nur end l i chen  Lohn
und führt nicht zur Erlösung (IX 20 f) ;
aber als Teil der Pflicht, dharma, darf es
von denen nicht vernachlässigt werden, für
die ihr dharma noch verbindlich ist, d. h.
für alle, die noch im Leben stehen (XVIII
7. 47- f. vgl. III 35). Alle genannten Philo-
sophien lehnen mit der Bh.g. (II 42 ff) die
Anmaßung orthodoxer Heißsporne ab, daß
es außer dem vedischen Werkdienst kein
Heilsmittel gebe. Der Ausweg aus dem
Konflikt zwischen pflichtmäßigem Handeln
und Streben nach dem höchsten Ziele, den
die Bh.g. weist und immer wieder empfiehlt,
(z. B. II 47 ff) ist: Handle, weil und wie
es Pflicht ist, nicht weil es Gewinn bringt;
oder tue die Handlungen um Gottes willen
(XVIII 56 ff). Sir R. G. Bhandarkar (Grund-
riß der indoarischen Philol. und Altertums-
kunde III 6 S. 30) sagt m. E. sehr richtig:
„As regards the attitude of the Bhagavat
to the older belief it is evident that it is con-
servative and he came to fulfil the law and
not supersede it.“ G. ist wie gesagt ent-
gegengesetzter Ansicht und streicht darum
III 9—18. In dem 3. Gesänge wird über
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die Werke (karma) gehandelt, und da das
Opfer als höchstes karma gilt, so durfte
es hier nicht übergangen werden. Seine
hohe Dignität wird stark unterstrichen, die
Bedingung jedoch ist, daß der Opfernde
frei von weltlichem Hange (muktasanga)
sei. Aber das Opfer an sich ist Pflicht,
wie XVIII 5 f. ausdrücklich gesagt wird.

Im Anschluß an die besprochene Stelle
berühre ich noch ein Argument, das G. für
die Richtigkeit der von ihm vorgenommenen
Reinigung des Textes der Bh.g. anführt,
nämlich daß durch die Ausscheidung der
Interpolationen der unterbrochene Zusam-
menhang wieder hergestellt werde (S. 23).
Nach G. soll sich III 19 direkt an v. 8 an-
schließen; v 19 handelt über asakta, da-
von ist aber in v. 18 die Rede, nicht in
v. 8. Somit steht v. 8 mit 19 in keinem
inneren Zusammenhang. Ähnlich verhält
es sieh bei den übrigen von G. angeführten
Stellen, was hier nicht eingehender be-
gründet werden kann.

G.s Theorie von der Überarbeitung
der Bh.g. hängt aufs engste zusammen mit
seiner Ansicht über die Entwicklung der
Bhägavata-Religion. Nach ihm war diese
ursprünglich von der vedisehen Überliefe-
rung und dem Brähmanentum unabhängig
(S. 32). Meine Ablehnung dieser Annahme
ist schon im vorhergehenden dargelegt
und begründet. G.s Behauptung, der
Krsnaimus sei von Haus aus eine ethische
Ksatriya-Religion gewesen, dürfte insofern
richtig sein, als sie in erster Linie bei den
Ksatriyas Anklang fand. Aber exklusiv
war diese Religion sicher nicht, da nach
Bh.g. IX 32 f. selbst die ’Südra nicht von
ihr ausgeschlossen sind. Diese ursprüng-
liche Bhägavata-Religion soll dann durch
das Yoga-System, das einen Gott aner-
kannte, seine philosophische Grundlage er-
halten haben (S. 38). Kurz darauf sagt
G., „der persönliche Gott sei nur ganz
lose und unvermittelt in das Yoga-System
eingefügt, und zwar dem Bunde mit den
Bhägavatas zuliebe.“ Also der Yoga wurde
theistisch, weil er sich mit den Bhägavatas
verbündete, und die Bhägavatas verbündeten
sich mit dem Yoga, weil er theistisch war!
Nein, der Yoga ist, wie auch die Inder
sagen, von je theistisch gewesen; und wenn
G. glaubt, aus der Konsequenz des Systems
ginge das Gegenteil hervor, so mag dies viel-
leicht für das Yogasütra des Patanjali zu-
treffen. Das Sütra lehrt aber nicht den alten

echten Yoga, wie ich Gött. Gel. Anz. 1919
S. 15 gezeigt habe, und wie auch daraus
hervorgeht, daß es sich selbst als die Yoga-
disziplin des S ä n k h y a bezeichnet. —
Weiterhin sollen dann die Brahmanen,
durch die populäre Verehrung Krsna’s als
eines Gottes in Besorgnis um ihren Ein-
fluß versetzt, diesen mit ihrem Gotte Visnu
(S. 46) und schließlich Krsna- Visnu mit dem
brahma identifiziert haben.

Zur Aufstellung dieser Kette von Hy-
pothesen wurde G. durch einige Abhand-
lungen Bhandarkar’s veranlaßt, die vor
mehr als 30 Jahren erschienen sind. Jetzt
hat der große indische Forscher seine aus-
gereiften Ansichten über die einschlägigen
Probleme im Grundriß III 6 niedergelegt;
mit denen G.s haben sie wenig Ähnlichkeit.
Wenn man auch Bhandarkar nicht in allem
beizustimmen braucht, wird man doch das
Gewicht seiner Ansichten nicht verkennen,
da sie auf sorgfältiger Erwägung des sehr
reichlichen von ihm herbeigebrachten Ma-
terials beruhen. Aus demselben ersieht man,
daß die Entwicklung der Bhägavata-Reli-
gion jedenfalls ein recht verwickelter Vor-
gang war, in dem manche uns nur unvoll-
kommen bekannte Faktoren mitwirkten.
Hier möchte ich auf zwei Strömungen von
zeitlich und örtlich verschiedenem Ursprung
aufmerksam machen. Die ältere wahrschein-
lich in der ersten Heimat der Krsnareligion
geltende Form derselben stellt das Paar
Väsudeva und Arjuna an die Spitze, so bei
Pänini, in der Mahäbhärata Sage und in
der Bhagavadgitä; eine jüngere, in weitem
Umkreis um das Ursprungsland auftretende,
Form dagegen gesellt dem Väsudeva (Krsna,
Kesava, Janärdana) statt des Arjuna den
Samkarsana (Baladeva, Räma) zu, so in den
Inschriften von Gosundi (Rajputana) und
Nänäghät (Deccan), im Mahäbhäsya (diese
drei aus dem 2. Jh. v. Chr.), im altbuddhis-
tischen Kommentar Niddesa, im Jainakanon,
im Harivamsa und in den Puränen. Zu
den beiden letztgenannten, Väsudeva und
Samkarsana, wurden dann später noch
Pradyumna und Aniruddha, Krsna’s Sohn
und Enkel, hinzugefügt, was die Vierzahl
der Vyühas ergab, die in den uns bekannten
Werken der Bhägavatas und Päncärätras
eine so große Rolle spielen. Alle diese
Vorgänge sind freilich in Dunkel gehüllt,
doch das eine steht fest, daß die Bh.g. für
die Krsna-Verehrer das heiligste Buch war
und bis auf den heutigen Tag geblieben ist.
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Am Ende seiner Einleitung berührt G.
die Frage, ob Patanjali, der Verfasser des
Yogasütra, mit dem gleichnamigen Ver-
fasser des Mahabhasya (2. Jh. v. Chr.) iden-
tisch sei. Ich hatte aus philosophiegeschicht-
lichen Gründen die Frage verneint, Liebich
ihre Bejahung für wenigstens wahrschein-
lich gehalten. G. neigt Liebichs Ansicht
zu und hält mit ihm eine erneute Prüfung
der Frage für angezeigt. Das ist natürlich
im Rahmen dieser Anzeige nicht möglich.
Doch möchte ich auf einige entscheidende
Punkte hinweisen. Wenn der berühmte
Verfasser des Mahabhasya das Yogasütra
verfaßt hätte, dürften wir mit Sicherheit
Erwähnungen des letzteren in der älteren
Literatur, wenigstens der philosophischen,
erwarten. Aber nachweisen läßt sich Be-
kanntschaft mit demselben nicht vor Väcas-
patimisra. Bezugnahme auf Lehren, die
im Y. S. vorgetragen, oder Ausdrücke, die
darin gebraucht werden, beweisen noch
nichts. Denn das Y. S. ist keine originelle
Yogalehre, sondern wird bezeichnet als ein
anusäsana, d. h. als Darstellung einer schon
bekannten Lehre (sistasya anusäsanam), wie
es auch das Mahabhasya ist. Doch besteht
sonst zwischen diesen beiden Werken
keine Ähnlichkeit, da dieses ein weitläu-
figer Kommentar, jenes ein Sütrawerk ist.
Weil also Patanjali das in sütras formu-
liert hat, was in der älteren Yogaliteratur
schon gelehrt worden war, brauchen sich
die von Woods H. O. S. XVII Introd. X1X
aus Umäsväti und Mägha angeführten
Stellen nicht auf Patanjali’s Y. S. zu be-
ziehen. Ebensowenig ist die Aufzählung
der fünf vrtti in ’Sankara zu V. S. II 4, 12 ein
Zitat aus Y.S. I, 6, wie das dahinterstehende
näma (nicht iti!) und der Zusammenhang
zeigt. ’Sankara (zu V. S. II 1, 3) bringt ein
Zitat aus einem Yogasästra, offenbar dessen
Anfang : aiha iaiivadarsanopäyo yogah, ganz
verschieden von Y. S. I, 2. Wir dürfen
also sagen, daß bis ins 9. Jh. Patanjali noch
nicht als einzige oder auch nur als eine
bedeutende Autorität für den Yoga galt.
— Eine Bemerkung will ich hier nicht
unterdrücken, daß nämlich m. E. die jetzt
als erstes sütra geltenden Worte aiha yogä-
nusäsanam in Wirklichkeit Überschrift des
Bhäsya waren und mit den beiden folgenden
Sätzen ebenso zusammen gehören, wie dies
in der entsprechenden Stelle im Anfang
des Mahabhasya der Fall ist, der hier ge-
nau nachgebildet ist. Es besteht also nur

eine Beziehung des Yogabhasya, nicht des
Yogasütra, zum Mahabhasya, woraus über
das Verhältnis der beiden Patanjalis zu
einander nichts zu entnehmen ist. — End-
lich sei noch bemerkt, daß, wenn sich Lie-
bich in seiner Argumentation für die Iden-
tifikation des Grammatikers Patanjali mit
dem Philosophen (Das Katantra, S. 7 ff.
Heidelberg 1919) auf ’Sankara’s Sarva Sid-
dhänta Sangraha beruft, diesem Zeugnis
kein Gewicht beizumessen ist. Denn der
Verfasser des S. S. S. ist keineswegs mit
dem großen ’Sankara identisch, sondern
ein äußerst mittelmäßiger und ziemlich
junger Schriftsteller. Ein ordentlicher Pan-
dit würde nicht den schülerhaften Irrtum
begangen haben, dem Vaisesika drei pra-
mäna zuzuschreiben (V 33). Daß sich dieser
’Sankara auf das Bhägavata Purana als
Autorität beruft (XII 99), verrät schon
sein jüngeres Alter; noch mehr tut dies
seine Beschreibung des räjasajana (XI
15— 24), die, wie meine indischen Bekannten
gleich fanden, auf die mohamedanischen
„Türken“ gemünzt ist. Ist letzteres richtig,
dann kann der S. S. S. erst nach 1311 n.
Chr., dem Datum von Malik Käfür’s Er-
oberungszug nach Südindien, abgefaßt
worden sein.


